
 

Bekanntmachung des Landratsamtes Augsburg 
 
 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 

Antrag der CABB GmbH, Ludwig- Hermann- Str. 100, 86368 Gersthofen, auf wesentliche Ände-
rung der Anlage zur Herstellung von Mono-/Trichloressigsäure (MCE/TCE-Anlage) durch Er-
weiterung des bestehenden Essigsäureanhydrid-Lagers sowie redaktionelle Änderungen auf 
dem Betriebsgelände der Firma im Industriepark Gersthofen, Flur-Nrn. 2235/56-62; 
Feststellung und Prüfung nach den §§ 5, 9 und 7 UVPG 
 
 
Bekanntmachung des Ergebnisses der allgemeinen Vorprüfung zur Feststellung der UVP-
Pflicht gemäß § 5 Abs. 2 UVPG 
 
Die CABB GmbH hat beim Landratsamt Augsburg die immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung gemäß § 16 BImSchG für die wesentliche Änderung der Anlage zur Herstellung von 
Mono-/Trichloressigsäure (MCE/TCE-Anlage) auf dem o.g. Betriebsgrundstück in Gersthofen 
beantragt. Dieser Antrag umfasst folgende Maßnahmen: 
 

 die Erweiterung des vorhandenen Essigsäureanhydrid-Lagers durch Installation eines zu-
sätzlichen Lagertanks für Essigsäureanhydrid (50 m³) und eines Adsorbers sowie 

 verschiedene redaktionelle Änderungen (Nachtrag einer Sumpfpumpe und einer Tauch-
pumpe sowie Anpassung von Aggregatbezeichnungen).  

 
Die Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Mono-/Trichloressigsäure ist 
der Nummer 4.2 der Anlage 1 zum UVPG zuzuordnen und in Spalte 2 mit „A“ gekennzeichnet. 
Für das geplante Vorhaben war deshalb im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahrens vom Landratsamt Augsburg eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung 
der UVP-Pflicht entsprechend den §§ 9 Abs. 2 und 4 i.V.m. § 7 Abs. 1 UVPG durchzuführen. 
Die allgemeine Vorprüfung wurde als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in An-
lage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien durchgeführt. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Vor-
haben nach Einschätzung der zuständigen Behörde erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksich-
tigen wären. 
 
Die beteiligten Fachbehörden kamen bei ihrer Prüfung zu dem Ergebnis, dass durch die ge-
planten Maßnahmen keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 
zu besorgen sind. 
 
Somit ist für das Vorhaben keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Diese Fest-
stellung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben; sie ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 
Abs. 2 und 3 UVPG).  



 

 
Wesentliche Gründe für das Nichtbestehen der UVP-Pflicht: 
 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Änderung einer bereits bestehenden Anlage zur Her-
stellung von Mono-/Trichloressigsäure. In dieser Anlage wurde die Produktionskapazität er-
höht. Damit ist u.a. auch eine leistungsfähigere Rohstoffversorgung für Essigsäureanhydrid 
erforderlich geworden, was durch eine Erhöhung der derzeitigen Lagerkapazität für einen Roh-
stoff realisiert werden soll. 
 
Der neue Lagertank wird in bestehenden Gebäuden und Produktionsflächen/ Lagerbereichen 
errichtet und betrieben; diese befinden sich auf dem bestehenden Betriebsgelände im zentra-
len Bereich des Industrieparks Gersthofen, der im Flächennutzungsplan der Stadt Gersthofen 
als Industriegebiet ausgewiesen ist. Es wird sich keine Verschlechterung des genehmigten Zu-
standes für die natürlichen Ressourcen wie Fläche, Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen erge-
ben. Trotz der Installation einer zusätzlichen Emissionsstelle wird die Luft- und Abwasserbe-
lastung bezogen auf den Standort nicht zunehmen. 
 
Die Anlage zur Herstellung von Mono-/Trichloressigsäure ist ein sicherheitsrelevanter Teil des 
Betriebsbereiches der Firma CABB GmbH. Es werden keine neuen Stoffe eingesetzt; durch die 
Erhöhung der Essigsäureanhydrid- Lagermenge ergeben sich keine neuen Unfallrisiken. Die 
geplanten Änderungen führen zu keiner erheblichen Gefahrenerhöhung. Es findet keine Verla-
gerung eines sicherheitsrelevanten Anlagenteils in Richtung eines benachbarten Schutzobjek-
tes statt; somit ergibt sich keine Veränderung des angemessenen Sicherheitsabstandes. 
 
Eine signifikante Beeinträchtigung der Immissionssituation mit Auswirkungen auf die Schutz-
güter ist nicht zu erwarten. Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf Boden, Wasser, 
Tiere, Pflanzen oder das Landschaftsbild sind nicht erkennbar.  
 
 
 
Augsburg, den 10.03.2020 
Landratsamt Augsburg 
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